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K>adurch, daß der Landtag, und beziehungsweise der Landcs-Ausschnß,
verfassungsmäßig berufen ist, das Landes-Vermögen und die darauf
Bezug habenden Rechte in jeder Richtung zu wahren und zu ver¬
trete», tritt für ihn auch die Verpflichtung ein, nicht nur das Landes-
Vermögen, sowie cs aus seiner bisherigen Verwaltung an den Landes-
Ausschuß übergeben wird, überhaupt zu übernehmen; sondern sich
auch die Frage klar zu machen, ob dieses Vermögen in seinen Bestand¬
teilen auch vollständig sei, und wenn nicht, welche Anhaltspunkte
es gebe, verloren gegangene Vermögens-Bestandteile für das Land
zu vindicircn.

Die Beantwortung dieser Frage ist um so schwieriger, als sie
an längst vergangene Tage anknüpfen soll, und als jede Rcchtsconti-
nuität der frühem Landes-Verfassung durch eine zweimalige feindliche
Invasion gewaltsam unterbrochen wurde.

Ganz vorzüglich diesem letztgedachteu Ereignisse ist es zuzu¬
schreiben, daß in die maßgebenden Verhältnisse eine beklagenswerte
Zerfahrenheit und Unklarheit sich cingcdrängt hat, in Folge welcher
mit gleicher Beharrlichkeit einerseits maßlose Ansprüche erhoben, anderer¬
seits selbst vollkommen berechtigte Bitten und Proteste keine Erhörung
finden konnten.

Die nachfolgende Darstellung soll cs versuchen, in gedrängter
Kürze ans der Menge der einschlägigen Verhandlungen und aus der
Fluth sich oft widersprechender behördlicher Entscheidungen jene Momente
hcrvorzuhcben, welche bei der Lösung der obigen Frage einigermaßen
zur Oricntirung dienen können.

I. Zeitabschnitt bis znm Jahre L8OO.

8- 1.
Bis zum Jahre 1809 stossen in den krainischen Provinzialfond

nachstehende Einnahmsquellcn:
1*
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1) Die Prozente von der alljährlich postulirtcn Grnnd-
nnd Personalstcucr, ursprünglich in präliminirtcm
Betrage von 87.084 fl. 39 kr.,

seit der Rednction der Interessen der Domestieal-
Schuld nur mehr im Betrage von . . 34.883 fl. 25 kr.

2) Das Weindatz - Acqnivalcnt mit . . . 17.654 „ 34 „
3) Das Mitteldings - Acqnivalcnt mit . . 50.000 „ — „
4) Die Rcntgcldcr mit .... 1786 „ 59 „
5) Die Hauszinsungen mit . . . . 700 „ — „
6) Das Musik-Imp ost-Gefall mit . . . 500 „ — „
7) Die Activ-Zinsen mit .... 2287 „ 13 „
8) Die Beiträge aus der Staatsausgaben-Casse zur

Bestreitung der Elcmentar-Schaden-Vcrgütuug
mit 15.000 „ — „

9) Der Weinaufschlag mit .... 12.000 „ — „
10) Das Straßcn-Constructions-Gefäll mit . 43.500 „ — „

Zusammen jährlich . . 178.312 fl. 11 kr.
Diesem Erträgnisse standen folgende systemisirte Ausgaben gegen¬

über :
1) Für Zinsen der Domcstical - Schuld . . 84.212 fl. 43 kr.
2) „ Tilgung des Straßen - Constrnctions-

Capitalcs 27.425 „ 39 „
3) „ Besoldungen und Emolumente . . 11.650 „ — „
4) „ Besoldungs- und andere Beiträge . 12.678 „ 25 „
5) „ Pensionen und Guadengabcu . . 6102 „ 26 „
6) „ Bau-Reparationen .... 1950 „ — „
7) „ Steuern 49 „ 36 „
8) „ Elcmeutarschaden-Vergütungen . . 15.000 „ — „
9) „ Tilgung der Landes-Requisitionen aus

dem Weinaufschlagc .... 12.000 „ — „
10) „ Extraordinarien . ... . 6000 „ „

Zusammen jährlich . . 177.068 fl. 49 kr.
Im Entgegcnhalte des Erträgnisses von . . 178.312 fl.

zu den Ausgaben von 177.068 „
konnte daher der Prvvinzialfond auf einen activcn

Jahresüberschuß von .... 1240 fl.
rechnen.

8. 2.
Die historische Genesis der einzelnen vorerwähnten Zuflüsse liegt

in Folgendem:
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1. Steuer-Pro cen te.

Diese betrugen 5" „ von der jährlich postnlirten Stenersnmme
von 347.541 fl. 57 kr., von welcher dem h. Aerore nur die soge-
nauntc Mililärquote mit 260.457 fl. 18 kr. abgcführt, der Ueberschuß
von 87.084 fl. 39 kr. ober auf Grund uralter Nebereinknuft der Stände
Krain's mit dem allerhöchsten Hofe, den Stünden und rücksichtlich dem
Proviuzialfonde, zur Bedeckung der Zinsen der Domestical - Schulden
und anderer Auslagen, sowie zur Crcirung eines Amortisativns-Fondes
für diese Schulden belassen wurde.

Als durch das Finanzpatcnt vom 20. Fcbr. 1811 die Interessen
der Domestical - Schuld auf die Hälfte herabgesetzt wurden, hat auch
der Provinzialfond nicht den ganzen obigen Ucberschnß bcnöthiget,
sondern in das Präliminare vom Jahre 1820 nur den verminderten
Betrag von 36.179 fl. 11 kr. in dieser Rubrik in Empfang gestellt.

2. Das W eind atz-Aequivalent.

Schon vor mehr als 400 Jahren bestand in Krain der Wein-
datz, oder, wie dich Gefälle in älterer Zeit hieß, die Zapfenmaß, und
zwar für Rechnung des allcrh. Landcsfürsten, somit als ein Staats¬
gefälle. Die Einhebung besorgten thcils l an d e sfü r stli ch c Ein¬
nehmer (Wcindatzicrs), theils hatte die Landschaft dicß Gefälle in Pacht
genommen.

Erzherzog Carl von Oesterreich, als damaliger Laudcsfürst, hat
im Jahre 1570, thcils zur Besorgung der croatischcn und Mecrcs-
greuzcu, thcils zur Abzahlung übergroßer eigener Schulden, an die
krainischcn Stünde eine große Anforderung gestellt, worüber die Land¬
schaft Krain's demselben einen in 11 Jahresraten zu bezahlenden Bei¬
trag von 750.000 fl. bewilligte.

Damit jedoch die Landschaft diese große Summe im Lande mög¬
lichst aufbringcn könne, ist ihr der Weindatz ans 11 nacheinander-
folgende Jahre überlassen worden. Nach Ablauf dieser ist im 1.1582,
wegcu der fortbcstehcuden starken landcsfürstl. Postulate, den Ständen
der Weindatz fortbclassen worden, und blieb es, als im I. 1625 die
Stände die Besorgung des Grcnzwcseus und im I. 1632 die Bezah¬
lung von 800.000 fl. Hofschuldcu übernommen hatten.

Anläßlich der Kriege Dcutschland'S mit Schweden hat die Irni-
nische Landschaft, zugleich mit jener von Steiermark und Kärnten, im
I. 1633 ihres Thcils 160.000 fl. außerordentliche Kricgscontribution
erlegt, wogegen ihr nicht mir der Weindatz-Bezug, sondern auch eine
Erhöhung desselben in der Gebühr zugcstandcn wurde.

Mit dem Jmmcdiat-Erlassc Ihrer Majestät der Kaiserin Maria
Theresia, cläo. 1. März 1747 (Beilage /V.), ist das Weindatz-Gcfüll
zwar incamerirt, dabei jedoch an die Camera! - Commission der Befehl
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ertheilt worden, „daß selbe einer ehrsamen Landschaft in Crain die von
„diesem Wcindaz bißhero jährlich eingebrachtc 17.654 fl. 34 kr. 3 dl.,
„in quatcmbcrlichen mll> mit 4413 fl. 38 kr. 2'^ dl. aus der Camcral-
„kaffe richtig stellen, und auch andurch vollständig schadlos halten
„solle; gestalten Wir dem auch nicht entgegen scyn, euch (der Land¬
schaft) auf Verlangen die Composseß sothancu Wcindazgefälls vor-
„läufig in Gnaden zu bewilligen."

3. Das Mittcldings-Aequivalent.

Mitteldings-Gefälle waren alle Mauth- und Zollgcfällc im
ganzen Laude, mit Einschluß der damals zum Laude Kram gehörigen
Seehäfen von Triest und Fiume. Dieses Gefall haben die Stünde
Krain's vom I. 1570 bis zum I. 1728 unnntcrbrochen genossen.

Mit allerh. Resolution weiland Seiner Majestät Carl VI., Rio.
31. Jänner 1628 (Beilage 11.), wurde auch dieses Gcfäll „zur meh¬
reren Empor- und in Gangbringung des in den iuncröstcrr. Erb-
„ländcrn neu cingeführtcn Ooimmrcii« pro aemrio incamcrirt, da¬
gegen aber „wegen anno 1632 übernommener gewisser Summen H of -
„und Kriegs-Schulden" der Landschaft Kram, „zur Erhaltung ihres
„Crcditcs," ans den Cameral - Mauth - Aemteru das Acguivalcnt mit
jährlich 50.000 fl. zugcstandcu.

Zur Sicherheit dieses Acquivalcntcs wurde der Landschaft auch
der Composseß bei den drei Mäuthcn zu Laibach, Fiume und Triest
mit dem Beisätze ciugcräumt, „daß von den bei diesen drcy Mauth-
„ämbtcrn eingehenden, in der Cassa befindlichen Geldern, ehender, biß
„nicht sie Landschaft ihr guanlum «eguivill N8 quarlaiitar würdt
„empfangen haben, nichts erhoben werden dürfe, und der ehrsamen
„Landschaft besondere Cassa-Schlüsseln eingeantwortct," sowie ihr auch
das Recht der Mitspcrre eingcräumt wurde.

4.4 4 und 6. Rentgelder und Hauszinsungen.

Zu den ersteren zählten die Erträgnisse des
Gutes Uutcrthurn mit 1786 fl. 59 kr.

zu dem letztem: die Zinsungen der übrigen land¬
schaftlichen oder ständischen Gebäude mit . . 700 „ — „

Zn den Gebäuden gehörten:
1) Die Burg;
2) das Landhaus;
3) das Haus Consc.-Nr. 195 in der Salcndergasse, welches am 10.

Sept. 1805 im LicitationSwcge um 8000 fl. erstanden wurde;
4) das Ballhaus in der Gradischa;
5) das Theater, ursprünglich als Reitschule benützt, und in den
I. 1764 und 1765 zu einem Theater und Ballhanse umstelltet;
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6) das Redonten-Gebäude, dessen Saal im I. 1786 und 1787 aus
dem Erläse von 12 von verschiedenen adeligen Familien Kraiu's
gestifteten Feldkanonen, mit einem Kostenaufwande von 6240 fl.
hergcstellt wurde;

7) die au die Redonte stoßenden Hauser Cvusc. - Nr. 136 und 137
bei St. Jacob, woselbst ehedem die Schulen uutergebracht waren;

8) das Lyceal - Gebäude, welches ans einem im I. 1789 um den
Betrag von 6987 fl. erkauften Franziskaner-Kloster, mit einem
von der Landschaft bestrittenen Kostenaufwande von 26.826 fl.,
zu Schulzwecken adaptirt wurde;

9) das Gebäude der Miltär-Hauptwache, ehemals ein Bestandtheil des
vorgcdachtcu Franziskaner-Klosters;

10) die Militär-Kaserne bei St. Peter, welche in den Jahren 1777
bis 1780 von den Ständen Krain's, thcils aus eigenem Ver¬
mögen, thcils ans Beitrügen der hicrortigcn Hausbesitzer erbaut,
und im Jahre 1798 im städtischen Grundbuche auf Namen des
Militär-Quartier-Fondes umschrieben wurde;

11) die Militärkasernc in Neustadt!, welche um dieselbe Zeit auf
gleiche Weise entstand;

12) das Militär - Knaben - Erzichungshaus Nr. 13 in der Gradischa,
welches die Landschaft unter dem 17. April 1807 um 12800 fl.
B.Z. aus dem ständ. Domcsticalfondc von Valentin Dreo erkaufte;

13) der Pulverthurm;
14) die Manthhäuser:

a) an der Carlstädter Linie;
l>) an der Wiener Linie;
c) in Obcrlaibach;
ä) in Planina;
v) in Ncudegg;
l) in Möttling;
L) in Mnnkcndvrf;
b) in Jeßenitz;
i) in Cernuc;
le) in Podpeč ;
i) in Feistritz;
i») in Lustthal, endlich

15. Die Eisgrube in der Gradischa.

-i 6. DaS M n s i k - J m p o st g cfäll e.

Dieses Gefälle wurde von Sr. Majestät Kaiser Joseph I. mit
Patent vom 28. December 1707 -angeführt, von den Ständen ge¬
wöhnlich von 6 zn 6 Jahren gepachtet, und mit Receß weiland Ihrer
Majestät der Kaiserin Maria Theresia, -i-Io. 25. Oktober 1749, den
Ständen überlassen.
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^6 7. Die Activzinsen.

Diese bestanden in den Interessen der aus verschiedenen Privat-
Rechtstitcln erworbenen, der Landschaft gehörigen Acrarial-, Domestieal-,
Fonds- und Privat-Obligationen. An solchen Obligationen und For¬
derungen besaß die Landschaft: (Beilage lll.)
1) Eine Obligation der städtischen Casse über ein mit 4°(, verzins¬

liches Capital pr. . . . . .
2) die 2°/„ Hchkainmer-Obligatioueu M, 27546

pr. 12.000 st. und Nr. 29550 pr. 785 fl.,
zusammen mit

3) die 2'/2°/o Staatsschuldverschreibungcn Nr. 75
<Ic!o. 1. Mai 1785 pr
und Nr. 76, <i<1o. 1. Nov. 1786, pr.

4) die 2^0/0 krainisch-ständischen Acrarial-Obli-
gationen Nr. 2 pr
Nr. 380 pr
Nr. 1864 pr. 115 fl. und Nr. 1865 pr. 15 fl.,
zusammen
Sir. 4554 pr. 170 fl. und Nr. 9292 pr. 23 fl.,
zusammen
Nr. 11133 pr. 240 fl. und Nr. 11609 pr.
16 fl., zusammen . . . . .
Nr. 12149 pr. . . . . .

5) die 1^4°/g krainisch-ständische Acrarial-Obli¬
gation Nr. 1996 pr

6) bei dem Oberlaibach-Planinaer Straßen-Cvn-
structionsfonde (Beil. 0.) an in den 1.1806 und
1807 gemachten Vorschüssen zu 3o,(, verzinslich

7) bei dem Contribntions-Abschrcibnngs- Fonde
(Beilage 0.) eine zn 6°(, verzinsliche und
mit den Domestieal-Obligationen Nr. 498
pr. 13500 fl., Nr. 514 pr. 2000 fl. und
Nr. 603 pr. 4500 fl. gedeckte Forderung von

8) bei dem Navigationsfoude (Beilage L-) ein
verzinsliches, aus der ständischen Casse gege¬
benes Darlehen von ....

9) bei dem Militärfonde (Beilage k.) für in den
Jahren 1800 bis 1809 geleistete Vorschüsse,
im scalamäßig reducirten Betrage von

10) bei verschiedenen Privatpartcieu des Landes,
für die zur Bezahlung der iin Jahre 1799
ausgeschriebenen Kriegsstcner vorgeschosscne,

3700 fl. — kr.

12.785 „ - „

20.000 „ — „
24.000 „ - „

2000 „ — „
4150 „ - „

130 „ — „

193 „ - „

256 „ - „
1000 „ - „

1000 „ - „

31.283 „ 17 „

20.000 „ - „

32.222 „3'/, „

22.235 „ 18 „

und bis November 1808 noch nicht getilgte
Anticipations-Raten (Beilage 6.) pr. . . 9451 „ 48 „
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^<1 8. E l e m e u t a r - S ch a d e n - B e r gü t u n g.
Aus dem Ucberschusse des incamcrirten Weindatzcs sind den

Ständen von Sr. Majestät dem Kaiser Leopold II. alle Jahre 15.000 fl.
überlassen worden, welche ihre Widmung zu Nachlässen an der Schul-
densteucr, und in Folge a. h. Genehmigung <io inl. 2. August 1806,
später zur Vergütung von Elcmentarschadcn hatten.

Da diese EiunahinSrubrik zu dem cbcngcdachtcn Zwecke auch wieder
in Ausgabe kam, und kommen mußte, so erscheint dieselbe eigentlich
nur als eine durchlaufende Post, und kann als eine Ertragsquelle des
Provinzialfondcs eigentlich nicht angesehen werden.

9. Der Wein-Aufschlag.
Dieser Zufluß hatte die Bestimmung zur Berichtigung der Inter¬

essen und zur Amvrtisirung des krainischcn Zwangs-Darlehens vom
1.1805/6 und der Landes-Requisitionen verwendet zu werden, und kam
dieser Zufluß iu der gleichen Höhe alljährlich auch in Ausgabe.

ei 10. Das S t r aß c n - C o n st r u c t i o n s g efälle.
Dieses bezog die Landschaft für die auf ihre Kosten hcrgc-

stcllte Straße von Obcrlaibach bis Planina, in den beiden Wcgmanth-
Stationcn Obcrlaibach und Planina.

8. 3.

Bezüglich der aus diesem Provinzialfondc zu bestreitenden Lasten
kommt zu bemerken:
Zu der I. AnSgabspost: Zinsen der Domesticalschuld,

daß die Domesticalschuld nach eiucm dem Präliminare pro 1820 bci-
gelegtcn Ausweise (Beilage II.) in 5 Posten zn verschiedenem Zins¬
füße von I62, 1^'4, 2und2V2°'o, im Gcsammtbctrngc von 3,069.585 fl.
25 kr. bestand, nnd einen Zinscnanfwand von . 68.138 fl. 22 kr.

erheischte, und daß die Differenz mit dem oben
im tz. 1 erwähnten Zinscncrsordcrnissc pr. 84.212 „ 43 „

dadurch erklärt wird, daß im letztem Betrage auch die Zinsen der
Obcrlaibachcr und Planinacr Str-aßcn - Coustruetions - Capitalicn pr.
616.378 fl. 17'', kr. enthalten waren.

Nach dem von der h. Regierung publicirten, von der Staats-
schnldcn - Commission zusnmincngcstclltcn Ausweise ddo. 31. Octobcr
1860, Post-dir. 60 (S. Wiener Ztg.) betrug an.diesem Tage dicDomcsti-
calschuld von Kraiu, verzinslich mit 1^°„ . 45.450 fl. — kr.

„ „ „ 2°/„ . ',473.273 „ 15 „
„ „ „ 2V.-O . 1,111.291 „ 15 „

Z°/o . 3.410 „

Zusammen in ö. W. . 2,633.424 fl. 30 kr.
nnd erheischte einen Zinscnanfwand in runder Summe von 58.200 fl. — kr.
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Zu der !!. Ausgabspost: Rückzahlung der Straßen - Cou-
structions - Capitalien.

Zur Tilgung dieser Cnpitalien pr. 616.878 fl.
17 kr. wurde der vou dem Erträgnisse der Mäuthe
in Oberlaibach nnd Planina pr. . . . 48.500 fl. — kr.
(Empfangsrnbrik 10) über Abzug der Interessen van 16.074 „ 21 „

verbleibende Uebcrschuß pr 27.425 fl. 39 kr.
verwendet, nnd als AnSgabspost ausgcwicscn.

Zu der Hb Ausgabspost: Besoldungen nnd Emolumente
wird bemerkt, daß die Besoldungen des Präsidenten, der Verordnete»
und der Kanzlei der ständischen Körperschaft 8500 fl. — kr. betrugen,
der Mehrbetrag aber das Erforderns für einen Musiklehrcr, einen
Lehrer der slavischcn, dann der italienischen Sprache, für die Gewerbs-
Industrieschule, den Unterricht der Hebammen und den Tanznntcrricht
darstcllt.
Die IV. A u s g a b s - Rubri k : B c s o l d n n g S - und andere

Beiträge
umfaßte die Beitragsleistung zu den Gehalten der Beamten der Buch¬
haltung, der Kassen und der Domaincn - Administration mit 2978 fl.
25 kr.; — zu Schulzwecken, dem Ackcrbaufonde, der Stadtbclcuchtung,
Pfcrdcprämien u. s. s.

Die V., VI., VII. A u s g a b s - R n b r ik: Pensionen, G u a -
dengabcn, Baureparationcn und Stenern

bcnöthigen keines Commcntars.

Die VIII. und IX. AuSgabs - Rubrik: Elementar-
Schadcn-Vergütung und Tilgung de r Landes rcquisi-

tions - Forderungen
betraf nur die den gleichen Empfängen für diese spcciellen Zwecke
(Empfangsrubrik 8. und 9.) parallel gegenüberstehende Ausgabs-Ver¬
rechnung.
In der X. A u s g a b s - R u b r i k: Extraordinarien

endlich, fand das Erforderniß für Kanzlei- und sonstige unvorgcsehcnc
Auslagen seinen ziffcrmäßigen Ausdruck.

8- 4.
Wen« ans dieser Darstellung einerseits unwiderlegbar uachgc-

wicsen hcrvorgcht, daß der krninische Provinzialfond in seiner vorcr-
örterten Dotirung die Mittel gefunden hat, nicht nur allen seinen
Verpflichtungen uachzukommcn, sondern auch gemeinnützige, das allge¬
meine Landcsintcrcsse fördernde Anstalten in's Leben zu rufen, zu
erhalten und zu unterstützen, ohne zu diesem Ende die Steuerkraft des
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Landes mit Umlagen nnd Anschlägen in Anspruch zu nehmen; so zeigt
dieselbe andererseits nicht minder, mit welch' bedeutenden und hochher¬
zigen Opfern der Ergebenheit und Treue an seine Landesfürstcn, das
kleine, aber gesinnungsfeste Land Kram diese Einnahmsquellen sich
verdienen mußte.

Das kaiserliche Wort selbst anerkannte im Wcindatz- und Mittel¬
dings - Aeguivalente das w o h l b eg r ün d ete Recht der Schad¬
los h a l t n u g der Landschaft für die außerordentlichen vom Lande zu
Staatszwecke u gemachten Beiträge.

Das kaiserliche Wort selbst bestimmte die Bürgschaft für den
ungeschmälerten Ncchtsbcstand dieses, an der Hand der Geschichte er¬
wiesenen, durch unumstößliche, verbriefte Zeugnisse bescheinigten Eigcu-
thums; und es schien, daß ein auf solcher Prämisse fußender,
mehr als lOOjährigcr Besitz, schon in sich selbst genügende Ge¬
währ wenigstens dasür bieten sollte, daß seine Rechtmäßigkeit nicht in
Frage gezogen werden könne.

SS. Zeitabschnitt vom Jahre L8OV bis L8S8.
8- 5.

Es ist selbstverständlich nicht Aufgabe dieser Denkschrift, die folgen¬
schweren Ereignisse alle zu schildern, welche der im I. 1809 mit er¬
neuerter Wuth unternommene Einfall der Franzosen für die Verfas¬
sungs-Verhältnisse Krain's im Gefolge hatte.

In den: Wiener Friedensschlüsse an Frankreich abgetreten, und
dnrch das Organisirungs - Statut, lläo. Paris 15. April 1811, zu
einer Civil-Provinz der vereinigten illyrischcn Provinzen umgcschaffen,
wurde darin die vormals ständische Verfassung gänzlich ignorirt; die
Einziehung aller Contributioncu und Gefälle, die Aufhebung aller
Brüderschaften und Consorticn ausgesprochen, und für die zurückgeblie¬
benen Zahlungen und Landcsschuldcn eine eigene Liquidirung in Aus¬
sicht gestellt. In letzterer Beziehung insbcsondcrs wurde von den
Domcstical-Schuld-Capitalicn ein Betrag von 1,057.821 st. 51 kr.
nut einer Verzinsung von 26.445 fl. 32 kr. in Renten-Anweisungen
auf Grundzinse (Transfertc und Nescriptionen) umgcwandelt.

Der Pariser Friede vom 30. Mai 1814 gab Kram seinem
angestammten Herrscherhaus^ zurück, und cs wurde, wie bekannt,
Graf Saurau als Hofcominissär zur Reorganisirnng der Provinz
Kram entsendet.

Mit Note vom 14. Juni 1814, Nr. 232 Prov.-Gcs.-Samml.,
ordnete Graf Saurau die Errichtung eines Provinzialfondeö für
Kram an, und übergab die Gebarung und die Cassc dein k. k. Zahl¬
amte, die Verwaltung aber der politischen Laudesstellc. Diesen Provin¬
zialfond untertheiltc er, offenbar in Nichtbeachtung der vorerwähnten,
vor der französischen Occupation bestandenen, faktischen und rechtlichen
Grundlagen, in folgende drei Hauptbestandtheile, als:
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I. Realitäten - Rechte und Activ - Capitalien, welche ein Eigen-
thnm des durch die vorbcstandcncn Stände Krnin's vertretenen Landes
bilden. Diese Unterabthcilung nannte er den landcshauptmannschaft-
lichcn Fond.

>1. Fonde, welche in Landes-Angelegenheiten errichtet, aber von
den früher» Ständen verwaltet wurden, als welche er mit spezieller
Widmung bezeichnete:

o) den Provinzial-Schulden-Tilgungsfond;
b) den Steuer-Schaden-Vergütungsfond;
e) den Militär - Bequartierungsfoud;
ei) den Vorspannsfond.

Ilb Den Thcaterfond.
Was die erste Hanptabtheilnng, den sogenannten landcShaupt-

mannschaftlichcn Fond belangt, so wurden:
a) die zwei Kasernen in Laibach und Neustadtl, das Militär-

Erziehungshaus, die Hauptwache, der Pulverthurm uud das
Schloß in Untcrthuru vom Organisirungs-Commissär zwar als
Eigcnthnm der Provinz erklärt, diese Gebäude jedoch dem Militär
zur unentgeltlichen Benützung übergeben; die Kosten der Erhal¬
tung dieser Gebäude wurde dem Militär-Beqnartierungsfondc
zugewiesen.

b) DaS Lyceum wurde zu Schnlzwcckcn gewidmet, die Erhaltung
desselben dem Provinzialfonde anfgcbürdct.

c) Die verschiedenen Mauthhäuser sind einem abgesonderten landes¬
fürstlichen Wegfonde zugewiesen, und ans dem Provinzialfonde
ausgeschieden worden.

ei) Das Ballhaus, das Haus Consc.-Nr. 195 in der Salendcr-
gasse und die Eisgrube wurden zur zinsbringenden Vcrmicthuug
gewidmet.

o) Landhaus und Burg wurden zur unentgeltlichen Benützung der
Behörden; endlich

k) das Theater- und Redoutcu-Gebäude, dann die anstoßenden
Häuser Consc.-Nr. 136 und 137 am St. IacobSplatzc, zu einem
selbstständigen, dem Theatersondc bestimmt.
Von den sub II. angeführten, den Provinzialsond im engem

Sinne bildenden einzelnen Fanden wurden: der Feuer- und Wasser¬
schaden-Vcrgütungsfond in Folge allerh. Entschließung vom 19. Fcbr.
1816, der Militär-Bcquartieruugs - und der Vorspannsfond in Folge
allerh. Entschließung vom 29. Juli 1816 aufgelöst, uud cs blieb, als
einen speziellen Zweck im Ange haltend, nur mehr der Provinzial-
Schulden - Tilguugsfoud.

Zur Dotirnug dieses Fondcs waren vom Organisirungs - Com-
missär, mit Rücksicht auf die vorgedachte Widmung einzelner ständischer
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Gebäude, alle jene Zuflüsse wieder eröffnet, welche im K. 1, als im
Präliminare des Provinzialfondcs eingestellt, anfgeführt werden; mit
alleiniger Ausnahme der 8. und 10. Einnahmsrubrik, d. i. dem Bei¬
trage von 15.000 sl. aus der Staatscasse zur Elementar - Schaden-
Vergütung und dem Straßen - Constrnctions - Gefälle pr. 43.500 fl.

Desgleichen legte er diesem Fonde die gleichartigen, oben Z. 1
erwähnten Ausgaben, mit Ausnahme der 2., 8. und 9. Ansgabs-
Rubrikcn für das Straßen-Constructions-Capital, die Elcmcntarschadcn-
Vcrgütnng nnd die Tilgung der Requisitions-Forderungen auf.

8- 6.
Es ist unverkennbar, daß dieser Schöpfung des damaligen Orga-

nisirungs - Commissärs der Gedanke zu Grunde gelegen sein mochte,
das durch die feindliche Invasion mit dem Staatscigeuthnme ver¬
mengte, Eigenthnm der Landschaft, für dieselbe wieder aus-
znschcidcn, nnd sein Erträgnis; znr Deckung der Landesbcdürfnisse zu
widmen.

Befremden aber mnß cs, daß ungeachtet dieser sachgemäßen, den
Rcchtsboden einnehmenden Anschauung, in der Durchführung derselben
die Conscqnenzcn des Eigcnthnmcs nicht beachtet, und insbcsondcrs in
der Widmung der einzelnen, der Landschaft gehörigen Gebäude, ganz
nach Willkür vorgegangcn wurde.

Nicht minder fällt es auf, daß der Einthcilnngsgrnnd in Reali¬
täten - Rechte und Activ-Capitalicn, welche ein Eigenthnm des
Landes gebildet; und in Fonde, die in Landcsangclegcnheitcn errichtet,
aber von den früher» Ständen verwaltet wurden, — in den;
oben geschilderten historischen Ursprung dieser Fonde keinerlei Berech¬
tigung findet.

Denn cs ist durch keine Thatsache erweislich, daß zwischen den
Realitäten - Rechten, Activ-Capitalicn nnd den übrigen Einnahms-
Quellcn des Provinzialfoudcs jemals ein Unterschied in der Richtung
gemacht wurde, als hätte sich die Landschaft nur rücksichtlich der Erstem,
und nicht auch hinsichtlich der Letztem als vollkommene Eigenthttmcrin
des Provinzialfoudcs angesehen, ans dessen gemeinschaftlichen
Erträgnissen sie die Kosten der Landeserfordcrnissc und des Landcs-
hanshaltcs bestritt, und dessen Verwaltung durch ihre verordnete Stelle,
der Landschaft nicht etwa als eine Conccssion znr Förderung von
Negicmngszwecken, sondern als gesetzlicher Ausfluß des, oft mit so
bedeutenden Opfern aus dem Domesticum, und für das Domesticum
erworbenen Eigcnthumes zukam.

ES bedurfte, um dessen klar zu werden, nur der Erinnerung,
daß das Wcindatz- nnd Mitteldings-Acqnivalcnt gewissermaßen nur
die spärliche Rente jener Capitalicn waren, welche in alten
Zeiten das Land Kram seinem Landesfürsten mit so großer Opfer-
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Willigkeit vorgcstrcckt hat; — es bedurfte weiters nur der Erinnerung,
daß die postulirte landesfürstlichc Steuer - Contribution nur mit dem
receßmäßig bedungenen Anhänge in ihrem Zifferuausatze genehmiget
wurde, daß die Stcuerprocentc für das Domesticum einbehalten werden.

ISS. Zeitabschnitt vom Jahre I8L8 bis zur Neuzeit.
8- 7.

Mit der a. h. Entschließung vom 29. August und 17. November
1818 wurde dem Lande Kram seine vorbestandcne ständische Verfassung
wieder zugestanden, und die Organisirung des Landtages mit a. h. Ent¬
schließung vom 12. August 1820 genehmiget.

Es kam die Frage zur Verhandlung, ob der Proviuzialsond an
die Stände zu übergeben sei oder nicht.

Die Stünde legten das Präliminare für das 1.1820, worin sic die
im K. 1. erwähnten Zuflüsse deS Provinzialfondcs mit 178.312 fl. 11 kr.
und den gcgenübirstcheudcn Ausgaben pr. . . 177.068 „ 49 „
in Anspruch nahmen.

Hierüber erfolgte die a. h. Entschließung vom 28. April 1821,
Kraft welcher von den so präliminirtcn Einnahmen des Provinzial-
Foudes nur „die aus der früher» ständischen Verfassung abgeleiteten
„Posten" 2, 3, 4, 5, 6 und 7, zusammen mit . 72.928 fl. 46 kr.

und von den Ausgaben die Posten 1, 3, 4, 5, 6
7 und 10, zusammen mit .... 122.643 „ 10 „
den Ständen zugcwiesen wurden, woraus sich
ein jährlicher Abgang von .... 49.714 fl. 24 kr.

ergeben hätte.
Zugleich befahlen Se. k. k. Majestät, die Stände vorläufig dar¬

über zu befragen, ob sic cs vorzichcu, den so dotirten Provinzialfond
zn übernehmen, oder mit einer auf die Bedeckung ihrer Bedürfnisse
berechneten, und nach einem jährlichen Voranschläge zu bestimmenden
Dotation ans dein Aerarc bethcilt zu werden.

Bei der Beantwortung dieser Frage sei jede andere Rücksicht,
als jene auf den wahren Vorthcil des Landes, zu beseitigen.

Die auf dem Landtage vom 18. Oct. 1821 versammelten Stände
Krain's beschlossen in einem MajestätSgcsnche an die Stufen des a. h.
Thrones die Bitte nicdcrzulcgen, daß sie die Einziehung des Proviuzial-
Fvndes nicht wünschen können, sondern im Interesse des Landes bitten
müssen, demselben den Provinzialfond, so wie er war, zurückzngcbcn.

Am 15. December 1826 wurde den Ständen das Gubcrnial-
Dccret vom 1. December 1826, Z. 23703, zugestcllt, nach dessen Inhalt
Se. Majestät mit a. h. Entschließung vom 6. Juli 1826 die Aufhe¬
bung des bisher bestandenen krainischcn Provinzialfondcs und dessen
Jncamerirung anzuordncn geruht haben, und daß die näheren Be¬
stimmungen hierüber nachträglich bekannt gegeben werden.
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Noch bevor diese hcrablangtcu, hat die ständisch-verordnete Stelle
in dem Majcstätsgcsuche vom 3. Jänner 1827 die Bestürzung des
Landes über diese Verfügung höchsten Orts zur Kenntnis; gebracht,
und um die Bewilligung gebeten, die Stände Krain's zu einem außer¬
ordentlichen Landtage zusammen berufen zu dürfen, um über diese, das
Landesintcresse so tief berührende Maßnahme Berathung zu Pflegen.

Mit dem Deerctc vom 15. Februar 1827, Nr. 3220, endlich
wurden den Ständen die von der k. k. Hofkanzlei, im Einverständnisse
mit der Studien-Hofcommission und der Hofkammer, mit dem Erlasse
vom 17. Nov. 1826, Nr. 29105, getroffenen nähern Bestimmungen,
hinsichtlich der Jncamerirung des Provinzialfondcs, bekannt gegeben.

Nach diesen Bestimmungen sollten, urit Hinweisung auf das im
Z. 1 erwähnte Präliminare:

u) Die drei ersten Einnahms - Rubriken, d. i. die Stcuerproccnte,
dann das Weindntz- und Mitteldiugs-Aequivaleut dein Staats¬
schätze anheim fallen;

I') das Gut Unterthnrn, als Cameralgut behandelt, und die Rent-
geldcr zum Staatsschätze ciubczogcn werden;

o) die Hauszinse der ständischen Gebäude sollten dem Staatsschätze
znfaltcn, und die Gebäude selbst in die Staats-Domaincn-Ver-
waltung übergehen;

<i) das Musik-Jmpostgcfälle bis zur Entscheidung über dessen Fort¬
bestand, — ebenso

o) die Zinsen der ständischen Activ - Capitalicn, in den Staatsschatz
cinfließen;

1) der Elementar-Schaden-Vergütungs-Beitrag, mit Rücksicht auf
die Einführung von Steuer - Nachlässen, ganz entfallen;

8) das Wein-Aufschlagsgcfällc dem Acrarc zugewcndet werden, wo¬
gegen dieses die Berichtigung des krainischcn Zwangsdarlehens
von den Jahren 1805/6 und 1809/10 übernahm, endlich

b) das Straßen-Construetionsgcfäll dem k. k. Aerare zufallcn.
Dagegen wurde hinsichtlich der ständischen AusgabSpostcn bestimmt:

s) Daß die Berichtigung der ersten und zweiten Ausgabspost, d. i.
die Verzinsung der Donicsticalschuld, und die Tilgung der Pla-
ninaer Straßen-Constrnctions-Capitalicn vom Staatsschätze über¬
nommen werden solle;

b) daß die dritte Ausgabspost an Besoldungen und Emolumenten
aus der den Ständen jährlich zu bewilligenden Dotation be¬
stritten werden sollen;

o) von den in der vierten Ansgabs-Rubrik enthaltenen Besoldungs-
nnd andern Beiträgen Hütten die Beiträge für die Stadtbeleuch-
tnng, da diese nur der städtischen Gcmcindc-Cassc obliege, ganz
zu entfallen, — andere Beiträge wurden zur Uebcrnahme dein
Studien- und Religionsfonde, oder dem Staatsschätze zugewiesen;
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6) die fünfte Ausgabsrnbrik: Pensionen, Provisionen u. s. f. sollten,
nach Gebühr und Erforderniß, aus der den Ständen jährlich zu
bewilligenden Dotation berichtiget werden;

o) die Kosten für Baureparationen wurden bezüglich des Landhauses
der obgedachteu Dotation, — bezüglich des LhccnmS dem Studien-
fonde, — bezüglich aller anderer Gebäude dem Staatsschätze,
als künftigen Eigenthümcr derselben, zugewicsen;

t') das Gleiche galt hinsichtlich der siebenten Ausgabsrnbrik für Stenern;
x) die Elementar - Schaden - Vergütung habe aufzuhören; der dieß¬

fällige Ende 1826 verbliebene Cassavorrath von 11.526 fl. 8 kr.
sei nach den einschlägigen, bishiu bestandenen Direktiven zu
verthcilen;

I>) die Tilgung der Landcs-NequisitionSforderuugen aus dem Wein-
aufschlagc übernahm der Staat auf Grundlage der mit Gnber
mal - Currcndc vom 1. Mär; 1826, Nr. 3422, angebahntcn
Liquidirung;

i) endlich sollte die zehnte AusgabSpost: der Extraordinarien, mit
der gehörigen Begründung von Fall zu Fall in das ständische
Präliminare ausgenommen werden.
Zugleich wurde verfügt, daß das k. k. Camcral - Zahlamt wei-

tershin die ständische Casse zu besorgen haben werde.

8- 8.
Es war begreiflich, daß durch eine Verfügung solcher Art,

die dem Laude zugcstnudcue ständische Verfassung zu einem Scheinleben
verurtheilt, und die Laudcsvcrtrctuug in solche Abhängigkeit von der
Negierung gebracht wurde, daß ein zur allseitigen Wahrnehmung und
Förderung der Landcöintcrcsscn ersprießliche Thätigkcit derselben, schon
von vorne herein unmöglich gemacht wurde.

Denn wollte man das wieder anfgelcbte Institut der Stände für
etwas Besseres anschcu, als für eine Versorgungs-Anstalt einiger
Funktionäre, so mußte man der Landes-Vertretung mit dem ihr znge-
wiescncn Wirkungskreise auch die Mittel gönnen, sich darin im Inter¬
esse des Landes unabhängig und unbeirrt zu bewegen. Wollte man
ernstlich in den Vertretern des Landes jene Organe ersehen, deren
Bestimmung es nach dem Z. 5 des kais. Statutes vom 29. August 1818
war, alle Gegenstände wahrzunchmcn, „welche das Wohl der Provinz,
„das Wohl der Stände, oder jenes eines einzelnen Standes betreffen,"
so mußte die Staatsverwaltung die Rolle des Vormundes der Vor¬
münder aufgcbcn; sic mußte, wenn sie „die tiefen Wunden, welche
„das Land in einer vcrhängnißvollen Zeit getroffen hatten," wirklich
heilen wollte, vor Allem dafür sorgen, daß dem Lande sein Eigen-
t h u in, sein Vermögen: der Provinzialfond wieder rückgegebcn werde.
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Die Stände Krain's zögerten auch keinen Augenblick, in dieser
Richtung um Abhilfe zu bitten, und überreichten, nachdem die auf dem
Landtage vom 15). Octobcr 1827 beschlossene Absendung einer eigenen
Deputation höchsten Orts nicht genehmiget wurde, unter dem 8. März
1828 abermals ein Majestäts-Gesuch, worin sic um die Rückgabe des
ProvinzialfondcS, mit der Dotirung der ersten acht Einnahms-
Nubriken pr 124.107 fl. 57 kr.
gegen Ucbernahme der 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. und 10.
Ausgabs-Rubrik, im präliminirten Betrage von 119.123 „ 22 „

baten.

Hierüber crfloß die allerh. Entschließung vom 3. August 1829,
des Inhaltes: cs seien die den krainischen Ständen vormals eigen-
thümlich zugehörig gewesenen Realitäten und Activ-Capitalien gehörig
auszumittcln, und wieder ihrer vorschriftmäßigen Verwaltung und
Gebarung zu übergeben. Sonst habe es bei der allerh. Entschließung
vom 6. Juli 1820 in der Art zu verbleiben, daß bei dem Ausmaße
der jährlichen Dotation der Stände ihr eigenes Einkommen gehörig
zu berücksichtigen sein werde.

Nach dem Hofkanzlei-Deerctc vom 22. Sept. 1832, Nr. 20.681,
habe bei der Bcurthciluug der EigcnthumSfrage der Besitz vom 1.1809
als Basis zu dienen, und wurde in Folge allerh. Entschließung vom
16. Jänner 1841 (Hofkauzlci-Dccrct vom 26. Jänner 1841, Z. 2570)
anerkannt, daß bei der Berechnung aller den Stünden in Gemäßheit
der allerh. Entschließung vom 3. August 1829 znrttckzuerstattcudcn Ver-
mögenstheile der 29. August des JahrcS 1818 als Wrminn.-j a gua
anzunehmen sei.

Endlich sprach die allerh. Entschließung vom 16. Jänner 1841
(Gubernial - Decret vom 18. Febr. 1841, Z. 3506) und jene vom
3. Sept. 1841 (Gub.- Decret vom 10. Sept. 1841, Z. 23.455) den
weitern Grundsatz aus: „daß die Rückgabe dieser Vermögens-Bestand-
thcilc ungeschmälert, somit ohne der Gegcnrcchnnng irgend einer
ältern ärarischcn Forderung, an die krainischen Stände oder an den
an die Stelle derselben getretenen krainischen Provinzialfond zu erfolgen,
und von einer die Vergangenheit betreffenden Ausgleichung der Nuz-
znngen und Zinse mit der den Stünden für diese Zeit ans dem Staats¬
schätze verabreichten Dotation abznkommen habe."

lieber die nun bezüglich jeder einzelnen Realität angebnhnte
Verhandlung, und über wiederholte Beschwerden und Majestäts-Gesuche
wurden der Landschaft rückgestcllt:

2
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I- An Realitäten:

1) Die Burg am 23. Mai 1833;
2) das Landhaus;
3) das Haus Consc.-Nr. 195;
4) das Ballhaus.

Diese drei Realitäten am 22. Febr. 1833.

5) DaS Theater;
6) die Rcdontc;
7) die Häuser Consc.-Nr. 136 und 137.

Diese drei Objecte, unter Widmung zn einem selbstständig zu
verwaltenden Theatcrfonde, am 23. Mai 1833.

8) Das Lyceal-Gebäude am 23. Mai 1833;
9) die Militär-Hauptwache;
10) n. 11) die Militär-Kasernen in Laibach und Neustadtl, jedoch nur

mit dem laut Hofk.-Decrete vom 31. August 1843, Z. 35.090,
mit 34.235 sl. 12 kr. ermittelten, scalamäßig ans 22.235 fl.
18 kr. reducirtem Aequivalente;

12) das Militür-Knaben-Erziehungshaus, jedoch nur mit dem dafür
ermittelten Wcrthe von 9257 sl. 15 kr. sammt 5 proc. Zinsen
seit 29. August 1819 (Hofkauzlei-Dccret vom 21. August 1846,
Nr. 28.139);

13) die Mauthhäuser:
n) an der Carlstädter - Linie (Hofk. - Decrct vom 28. März 1832,

Nr. 20.681);
b) Oberlaibach;
o) Planina;
6) Neudegg;

welche vier Objecte zu Gunsten der Stände veräußert wurden,
während das Eigenthum der noch übrigen, im Z. 2 erwähnten
Mauthhäuser, sowie jenes des Pulverthurmes und der Eis¬
grube den Ständen aberkannt wurde, weil sie den formellen
Beweis des EigenthumtitelS zu liefern außer Stande waren.
Endlich

14) das Gut Unterthurn.

II. An Activ-Eapitalien:

Von den im Z. 2 ml 7) erwähnten Activ-Capitalien wurde die
Post 1) rückbezahlt. Für die ^ub Post-Nr. 2. 3. 4. 5. erwähnten
Obligationen erhielten die Stände:
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->) die Z O/o Hofkammer-Oblig. Nr.
cicia. 1. Immer 1845, pr.

I>) die dto. dto. Nr. pr.
o) die dto. dto. Nr. "^/,,,4,1 , tdio.

Jänner 1845, pr. ....
«I) die Z Vr"«, Vcrloos.-Oblig. Nr. 9846 pr. .
e) für die mn 1. Mini 1841 gezogene 2 '/?

krain. stand. Aerar.-Oblig. Ztr. 2 pr. 2000 fl.,
Ztr. 380 pr. 41M fl. und Ztr. 158 pr. 320 st.
haben die Stände die Barzahlung erhalten.

Für die dem Straßen - Constructions - Fonde mb
Post-Nr. 6) gemachten Vorschüsse pr. 31.283 sl.
>7 kr. B. Z. erhielten die Stände den nach dem
Patente vom 6. März 1810 redncirten Betrag von

Für die dem Navigations- Fonde gemachten Vor
schnssc (Post-Nr. 8) Pr. 32.222 fl. 3 kr., ohne
weitere Erörterung über den incamerirtcn Ver¬
mögensrecht dcö bestandenen Fondcs, den scala-
maßig redncirten Betrag von

Für die dem Militär-Fondc geleisteten Vorschüsse
(Post-Ztr. 9) den Betrag von

Für die an Private gegebenen Darlehen (Post-Nr. 10)
nach einer genauem Liquidirung

endlich für die oben mb <-) erwähnten vcrlooSten
Obligationen den Betrag von

C. M.
33.000 sl. — kr.
23.785 „ - „

15.737 „ 25 „

14.239 „ 10 „

22.235 „ 18 „

5285 „ 31 „

6470 „ - „

daher zusammen . . 63.967 st. 24 kr.

welcher Betrag beim Cameral-Zahlamte erhoben und sohin frucht¬
bringend angelegt wurde.

Eine Abrechnung oder Vergütung der bis zur Ucbcrgabe dieser
Obligationen und Activa verfallenen Zinsnngen und Interessen ist
nicht erfolgt.

Die Ansprüche an den Eontribntivns-AbschrcibungSfonds (Post-
Nr. 7) pr. 20.000 fl. und ans die einschlägigen Obligationen wurden,
mit dem Hofkanzlei - Decrete vom 28. Feür. 1844, Z. 2623, als zur
Vergütung nicht geeignet abgewicsen, weil „der erwähnte Fond nicht
ans landschaftlichen Domcstical - Mitteln, sondern aus bestimmten
Steuer-Tangenten mit einer speziellen, nicht mehr bestehenden Wid¬
mung gebildet worden ist, und keineswegs als ein eigcnthümlichcs
Activ - Capital der Stände Krain's, sondern nur als ein nach der
vormaligen Einrichtung des StcncrwcscnS von ihnen verwaltetes Ver¬
mögen angesehen werden kann."

2-s-
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Deßglcichcn wurde mit allerh. Entschließung vom 16. Jänner 1841,
„als außer Frage liegend," der Anspruch der Landschaft auf die Rück¬
stellung nachstehender Activ-Objecte rückgewiesen, als:

a) des dem Provinzialfonde zugewendct gewesenen 5 "/„ Bezuges
von der Grundsteuer des ganzen Landes;

b) des Weindatz - Aeqnivalentcs;
o) des obgcdachten Mittelding - Aequivalcntes;
<!) des bestandenen Musik - Jmpost - Gefälles;
a) des ans der Staats - Ausgaben - Lasse in den Provinzialfond

geflossenen Beitrages für Elementarschaden-Vergütung, und
1) des Oberlaibacher und Planinaer Straßen-Constructions-Gefälles.

Die vorbcstandcuen Stände Krain's haben es nicht unterlassen,
in Folge der Landtags-Beschlüsse der Jahre 1841 bis 1847 gegen
diese Verfügungen in dreifacher Richtung bis an die Stufen des allerh.
Thrones um Abhilfe zu bitten, indem sie sich

1) um die Vergütung der Nutzungen von den rückgestellten Reali¬
täten und Activ - Capitalicn vom 29. August 1818;

2) um die Rückgabe des Contributions-AbschrcibnugöfoudcS, endlich
3) um die Nückcinantwortung des Weindatz- und Mittcldings-

Acquivalcntcs, daun des Obcrlaibachcr und Planinaer Construc-
tions - Gefälles — wiederholt und angelcgcntlichst bewarben.

Allein, alle ihre Bitten und Vorstellungen sanden keine Erklä¬
rung, denn:

all 1) wurde mit allerh. Entschließung vom 14. Mai 1844 (Hof-
kanzlci-Dccret vom 25. Mai 1844, Z. 15.662), unter Beru¬
fung auf die allerh. Entschließung vom 3. August 1841, wor-
nach es von jeder Ausgleichung zwischen den Nutzungen und den
ans dem Staatsschätze den Stünden verabfolgten Dotationen für
das Vergangene abzukonrmcn habe — erklärt, daß hiernach auch
jeder Anspruch auf einen solchen Ersatz entfalle;

a<I 2) wurde mit allerh. Entschließung vom 5. Dec. 1846 (Hofkanzlci-
Decret vom 8. Dec. 1846, Nr. 41.113) verordnet, daß es bei
den frühern Bestimmungen zu verbleiben habe, und

ml 3) wurde mit allerh. Entschließung vom 18. April 1843 (Gnbcr.
vom 12. Mai 1843, Z. 10.541) dem abermaligen Majestäts-
Gesuche der Stünde keine Folge gegeben.

Unter dem 10. Mai 1848, Z. 243, versuchten es die Stände
schließlich nochmals, ihr Begehren vor Sr. k. k. Majestät zu erneuern;
erklärten jedoch mit Rücksicht ans die damaligen Zeitverhältnissc unter
dem 19. August 1848, Z. 599, daß sie vorläufig von dem Be¬
gehren um Vorlage ihres Majestäts-Gesuches abstehen.
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Obwohl in der Folge in dieser Richtung kein weiterer Schritt
geschehen war, so verwahrten sich die Stände doch jedesmal bei der
Vorlage des behufs der Bestimmung ihrer Jahres-Dotation abgcfor-
dertcn Präliminares ausdrücklich vor der Zumnthung, daß dasselbe
ein Präliminare des gesummten, von der Landschaft als ihr früheres
Eigcuthum beanspruchten Vermögens sei.

Mit der Bemerkung endlich, daß diese Jahres-Dotation im
10jährigen Durchschnitte der Jahre 1840 bis 1<85O in runder Summe
jährlich 12.000 fl. E. Bi. betragen habe, schließt sich die Reihe der
historischen Thatsachcu in der Tragödie des krainischcn Provinzialfondcs,
und in den wahrlich mit aucrkeuncnswerthcr Beharrlichkeit unternom¬
menen Versuchen zu dessen Wiedererlangung für das Land Kram.

s- 9.

Und waS nun? Soll der Landtag, als dermnligcr verfassungs¬
mäßiger Vertreter des Landes, den Faden der Verhandlung wieder
anfnchmen, oder darf er, ohne sich dem Vorwurfe träger Sorglosig¬
keit auszusetzcn, zuwartcn, bis die Staatsverwaltung etwa „bei den
veränderten Verhältnissen" auch diese karge Dotation dein Lande ent¬
ziehe, unter dem Vorgeben, daß dieselbe nur eine im Gnadenwege den
vor bestandenen Ständen gewährte Aushilfe gewesen sei, und
mit diesen zugleich anfgchört habe?

Wir glauben, es sei eine der ersten Pflichten des krainischcn
Landtages, den Rechtsbodcn nicht aufzngebcn, in welchem seine An¬
sprüche wurzeln, nnd den Versuch ihrer Geltendmachung in dem Momente
zu erneuern, in welchem dem Lande mit dem Rechte der Selbstver¬
waltung auch die Aufgabe zuficl, für die Mittel dieser Verwaltung
zu sorgen.

Man wende dagegen nicht ein, daß die in Mitte liegenden bis¬
herigen Entscheidungen jeden einschlägigen Versuch schon von vornher
als fruchtlos erscheinen lassen müssen, denn der Ausgangspunkt ist und
bleibt jene allerh. Entschließung, womit die Rückgabe des dein Lande
Kram gehörig gewesenen Vermögens, auf Grundlage seines Bestandes
vom I. 1809, verordnet wurde. Sind in der Folge bei der von den
Behörden cingclcitcten Durchführung dieses Grundsatzes einzelne
dem Lande ungünstige Entscheidungen selbst höchsten Orts crflvssen,
so geschah dies; , weil, nm mich der Worte des Hofkanzlci - Dccrctcs
vom 31. August 1845, Z. 35.090, zu bedienen, „unrichtige Angaben"
als Grundlagen dieser Entscheidungen im Ange gehalten wurden; oder,
weil man über die historische und hier allein maßgebende Begrün¬
dung der Ansprüche des Landes mit solcher Oberflächlichkeit hinweg-



22

schlüpfte, daß thatsächlich in keiner dieser Entscheidungen auch nur
annäherungsweise der Versuch gemacht wurde, das Gewicht dieser
hi stori scheu Gründe abznschwächen oder selbe zu widerlegen.

Ebenso wenig liegt in „den veränderten Zeitverhältnisscn" ein
hinlänglicher Grund, diesen Versuch aufzugcbcn, denn cs frügt sich nicht
um die Opportunität einer politischen Maßnahme, sondern in erster
Linie nm das heilige Recht des Eigcnthums, nm die Abwehr eines
nnbchörigcn Eingriffes in dasselbe. — Was Recht ist, muß als solches
unter allen politischen Cvnstcllationcn zur Geltung gebracht werden
dürfen, und Zcitvcrhältnissc, welcher Art sie immer sein mögen, können
nie und nimmer einer Rechtsverletzung durch die Macht der Umstände
den Schein nnd die Weihe des Rechtes auf die Dauer viudicircn.

Daß eine feindliche, in das Land eingcdrvngene Armee das
Eigcnthum des Landes nicht beachten würde, dicß lag eben in der
Natur einer solchen Invasion, welche den Commentar zum Recht nur
mit der Spitze ihrer Bajonnctte zu schreiben gewohnt ist; — allein der
österreichischen Regierung gegenüber war Kram im Jahre 1809
keine ans Abtrünnigkeit ab gefallene, sondern im Wiener Frieden
abgetretene; im Jahre 1814 keine wieder eroberte, sondern
durch den Pariser Frieden wieder zu rück gefalle ne Provinz.

Wenn somit nach der Rcorganisirnng des Landes, Staats - oder
sonstige politische Rücksichten die Jncamerirnng des krainischcn Pro-
vinzialfondcS nvthwcndig erscheinen ließen, so konnte ein Monarch, der
zu seinem Wahlspruchc die Devise: .stnNilin r< Quorum l'mnbnmnlnm
gewählt hat, diese Jncamerirnng nur nntcr der Voraussetzung geneh¬
migen, daß ein Modus gefunden werde das Land Krain für diese
Einziehung seines Vermögens zu entschädigen.

Diese Entschädigung aber bestand, wenn auch nicht im vollen
Umfange dcö frühem Erträguisscs des Provinzialfondcs, gerade in der
alljährlich auö dem Staatsschätze bewilligten Dotation.

Der Wortlaut der n. h. Entschließung vom 28. April 1821,
wornach die Stände, als damalige Vertreter des Landes, darüber zu
befragen waren, ob sic den Provinzialfond innerhalb gewisser Begrün
zung rückttbcrnchmcn, oder dafür eine, alljährlich zu präliminirendc
Dotation aus dem Staatsschätze zu erhalten verziehen; der weitere
Inhalt der a. h. Entschließung vom 8. August 1829, wornach bei der
Bemessung dieser Dotation die Einkünfte ans den, den Ständen nach
und nach zurück übergebenen einzelnen Bcstandtheilen des früher» Pro-
vinzialfondcS zu berücksichtigen waren, endlich der Wortlaut der a. h.
Entschließungen vom 16. Jänner und 3. September 1841, wornach
die Rückgabe des frühem LandcSvcrmögcns ungeschmälert zu
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erfolgen hatte, stellen es über allen berechtigten Zweifel klar heraus,
daß diese Dotation ihrem Ursprünge und ihrer Natur nach bloß jene,
und zwar karge Entschädigung für die früher» viel ergiebiger», »u»
vom Staate für sich Ungezogenen Einnahmsqncllen des ehemaligen
Provinzialfvndes vorstellte.

Hiebei kann der Umstand, daß diese Dotation ihrer Ziffer nach
veränderlich war nicht nur nicht verfangen, sondern er liefert mit Hin¬
blick darauf, daß auch die frühem Zuflüsse des Provinzialfvndes zum
Theile variabel waren, einen weitern Anhaltspunkt für die Behaup¬
tung, daß dieses Dotations - Vcrhältniß nur ein Surrogat des
früher bestandenen, und diese dem Lande zuslicßcnde Rente, einen Thcil,
und ein A eq u i v a k e n t des Landesvcrmögens zu bilden bestimmt war.

Ist aber dieses die rechtliche Natur dieser Dotation, dann ist cs
unvermeidliche Consequenz des Rechtes, daß dieser Zufluß mit der
Durchschnittsquote von jährlich 12.000 fl. dem Lande so lange bleibe,
so lange demselben die übrigen Renten des Provinzialfvndes, deren
Stelle er vertritt, vorenthalten werden.

Zwar will man darauf Hinweisen, daß die Staatsverwaltung
mit der Jncamcrirung des krainischen Provinzialfvndes auch die Ver¬
zinsung der Landesschuld übernommen habe, allein dieser Einwurf ver¬
liert jedes Gewicht, wenn ihm die Erwägungen cntgcgcngestcllt werden:

Daß der krainische Provinzialfond, Beweis des im K. 1. erör¬
terten Voranschlages, in seinen damaligen Zuflüssen nicht nur volle
Deckung für die Verzinsung der Landcsschnld fand, sondern mit einem
activen Jahrcsübcrschnssc billancirte;

daß die Staatsverwaltung in den von Jahr zu Jahr gesteigerten
Stcuerpostnlaten, so wie in den vorcnthaltencn Wcindatz- und Mittcl-
dings-Aequivalentcn sich nicht nur die Mittel zu dieser Verzinsung aus
dem Landes-Vermögen erholte, sondern den Ucbcrschuß dieser
Renten zur Amortisirung des Capitals der Landesschuld Hütte ver¬
wenden können und sollen;

daß die Staatsverwaltung, in soferne das h. Acrar ans dem
Jahre 1806 selbst als Gläubiger des Landes mit einer Darlchens-
fordcrung von 200.000 fl. erschien, sich auch wirklich diesen Cnpital-
schuldbctrag, nach Inhalt des Hoskammcr - Präsidial - Erlasses vom 1.
Februar 1823, Z. 2487, (Gnbcrnial-Dccret vom 28. Februar 1823,
Z. 2165) aus den seit 1. Nov. 1817 bis Ende Oct. 1820 für den
Provinzialsond rückständigen Mitteldings - Aequivalente rückbezahlte;

daß endlich das Land Kram sicherlich kein Bedenken tragen werde,
die Verzinsung der Landesschuld wieder auf sich zu nehmen, wofcrnc
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ihm auch nur die drei ersten Rubriken des frühem Einkommens des
Provinzialfondcs neuerlich zur Verfügung gestellt würden.

Allein selbst wenn der Ncchtspunkt der vorliegenden Frage nicht
so fest begründet wäre, wie er in der That gegründet erscheint, würden
politische Rücksichten cs gebieterisch erheischen, dem Lande Krain den
bezüglichen Zufluß nicht zu entziehen.

Denn, wenn die Staatsverwaltung einschcn gelernt hat, daß das
Wohl des GcsammtstaatcS seine festere Grundlage in der Autonomie
der einzelnen Kronländer gewinnen kann, so bleibt cS auch für die
Gcsammtheit nicht gleichgiltig, ob eine Provinz, die in Folge unver¬
schuldeter KricgSzufülle ihr ganzes Landcsvcrmvgcn eingcbüßt hat, die
Mittel besitze oder nicht, mit den übrigen, von derlei Ungemach ver¬
schont gebliebenen Provinzen in der Förderung des Gestimmt-Staats-
zwckcS gleichen Schritt zn halten; oder ob sie dieses nur auf die Ge¬
fahr hin thnn könne, daß sic sich zur Ermöglichung ihrer autonomen
Bewegung, durch Steuermnlagen und Zuschläge vollends verblute.

Denn in dieser Richtung kann sich wohl Niemand der Ueber-
zcugnng verschließen, daß jede Opserwilligkcit und Beitragsleistnng des
Einzelnen ihre, innerhalb der Schranken der Möglichkeit gezogene, na¬
türliche Grenze findet, und daß daS Absterbcn auch nur eines
Gliedes im Stnatskörpcr, der Gcsammtheit desselben fühlbar werden müsse.

Will man endlich auch den Gründen der Billigkeit sein Ohr
nicht verschließen, so muß man zu der Ucbcrzengung gelangen, daß
die Provinz Krain, welche durch Jahrhunderte daS Bollwerk gegen die
Raubzüge der Osmanen für das gestimmte Oesterreich gebildet,
und als treuer Wächter der Ostmark alles Ungemach, und alle Opfer
des Vorpostendicustcs allein getragen hat, diesen kleinen Ersatz für das
viele Gut und Blut, welches sie in dieser ihrer Bestimmung hingc-
gebcn hat, auch im überschwenglichen Maße verdiene.

Im Angesichte dieser Thatsachen und Verhältnisse daran zweifeln
wollen, daß eine gerechte Regierung, und die in Wien tagende Ver¬
tretung des gcsammten Reiches diesen Gründen dcö Rechtes, der Po¬
litik und der Billigkeit gegenüber tanb bleiben würde, — hieße dieselben
geradezu beleidigen.

8- w.
Es erübriget noch die Erörterung der Frage, ob das Land, im

Falle der obgcdachtc Zuschuß als bleibende Einnahmsqnellc seines Ver¬
mögens anerkannt werden würde, sich damit ohne alle weitere Abrech¬
nung für den incamcrirtcn Provinzialfond vollends abgefcrtigct zu halten,
oder noch andere Thcilc desselben anzusprechcn hätte.
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In dieser Richtung kann vorerst nicht übersehen werden, daß,
sobald der ganze Provinzialfond, wie er vor dem Jahre 1809 bestand,
dem Lande rückgestcllt würde, sicherlich auch die Verzinsung und Til¬
gung der Laudcsschuld in die Obliegenheit des Landes zu übergehen
hätte; daß die Verwaltung dieses Schnldenwescns nicht ohne Kosten¬
aufwand möglich wäre; daß die Ucbcrlassung des 5°^ Stcucrproccutes
durch eine Erhöhung oder sonstigen Stcuerznschlag für das Land illu¬
sorisch gemacht werden könnte, zu dem auch in der gänzlich veränderten
Steuer - Verfassung ein nuübcrsteiglicheS Hinderniß finden dürfte; daß
endlich, so viele günstige Chancen eine Liqnidirnng dcö vorbcstandcncn
Provinzialfondes in allen seinen Rubriken anch immer für das Land
zu bieten scheint, dieselbe doch immerhin, mit Rücksicht auf die durch
den Zeitverkauf schwierig gewordene Auseinandersetzung aller einzelnen
Posten, abgesehen von einer endlosen Verzögerung, die Gefahr eines
minder günstigen Ergebnisses nicht ansschließt.

In Erwägung dieser Rücksichten, dann mit Bcdachtnahmc auf
den Umstand, daß auch die Staatsverwaltung ein mehreres Gewicht
auf die politische Seite, als auf den Ncchtspunkt dieser Frage legen
dürfte, scheint cs mehr im Interesse des Landes zu liegen, den obigen
Zuschuß als cine P a u s chal - Abfertigung für die bisher nicht rück-
gcstelltcu Vestaudthcile des vormaligen Provinzialfondes, nicht aber
die Reactivirnng desselben, so wie er im Jahre 1809 bestanden,
anzusprcchen.

Dem zu Folge dürften nachstehende Anträge ihre Rechtfertigung
finden: Der Landcsausschuß beschließe:
1) Dein nächsten Landtage cinznrathcn, sich wegen der Nückübcr-

kommung der bisher noch nicht rückgestclltcn Bcstandthcilc des bis
zum Jahre 1809 bestandenen Provinzialfondes in der Art au die
Staatsverwaltung zu verwenden, daß, unter Aufrechterhaltung der
vom Staate übcrnommcnn Verzinsung der Landesschuld Krnin's,
der bisher den Ständen unter dem Titel einer Staats-Dotation
gewährte Zuschuß in der Dnrchschnittssumme von jährlich 12.000 st.
fortan als eine Rente des L a n d c s - V c r m ö g e n S ans
Staatsmitteln flüssig gemacht werde, wogegen alle weitern Ansprüche
des Landes, ans der in Folge a. h. Entschließung vom 6. Juli
1826 erfolgten Jncamcrirnng und seitherigen Gcbahrnng des
krainischcn Provinzialfondes für immer behoben und ausgeglichen
erklärt würden.

2) Es sei diese Denkschrift mit den wesentlichen ihr zu Grunde lie¬
genden Urkunden durch den Druck zu vervielfältigen, um jeden
der Landtagsmitglieder bei der Berathung dieses Gegenstandes in
die Lage zu setzen, eine vollständige Information darüber sich zu
verschaffen.
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3) Es sei diese Denkschrift insbcsonders dem krainischen Abgeordneten
des Rcichsrathes beider Häuser zu dem Ende mitzntheilen, damit
dieselben bei der Feststellung des Reichsbudgcts, wo diese Dotation
zur Sprache kommen wird, unter begründeter Darstellung der
rechtlichen Natur derselben, das Interesse des Landesvermögens
kräftig zu wahren in die Lage kommen.

Laibach am 19. December 1861.



Beilage

ljioi'081^ ote. etv.

Ehrwürdige, Hochgcborne Ohcim, und Fürsten, auch Ehrsam
Geistliche, Hach- nud Wohlgcbornc, Edle, Liebe, andächtige nnd getreue;
Ob zwar wir in Gnaden Vorstattcn wollen, daß die von euch im Jahre
l744 vorgcncnnmcne, und mit dem nächstkünftigcn Mouath Augnsti
ausgehende Wein - Däz - Bestands - Vcrlassnng Biß zur Versah!-Zeit
eontinuirt werde, so haben Wir aber auch allcrmildcst rcsolvirt, sothancn
Wcindäz, als ein ohnstrittigcs Cammcral Gefühl (gleiches in allen
Zeiten geschehen) von der in Nnscrm Erb-hcrzogthnm Crain neuerlich
nufsicllcudc Camincral Commission hiuwidcrumb cinzichcn, und bcy
Anßgchnng crmcltcr Bestand-Zeit, ncmblich mit dem Mouath Augnsti
iulebcuden Jahrs, selbst administrircu zu lassen; Wo nnbcy Wir jedoch
unter einstens die allcrgcrcchteste Befehle an oberwähntc Commission
erthcilcn, daß selbe einer Ehrsamen Landschaft Crain, die von diesem
Wcindäz Bischer» jährlich cingebrachtc l 7.654 fl. 34 kr. 3 dl. in qun-
temberlichcn rnlw mit 4443 fl. 38 kr. dl. ans der Kammcralknssc
richtig stellen nnd auch dadurch vollständig schadlos halten solle, gestalten
Wir dann auch nicht entgegen schnd, euch ans Verlangen die Composscß
sothancn Wcindäz - Gefühl hicmit vorläufig in Gnaden zn bewilligen.
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Wir verbleiben übrigens mit Kaiser!. Königl. auch Landesfürstl.
Huld und Gnaden euch wohlgewogcn.

Geben in Unserer Statt Wien den 1. Merzen im 1747. Unserer
Reiche im Siebenden Jahre.

I. F. g. o. Seilern.

/Xe! iVIamialiim 8n6"°.
Nn^nstnUs ^nosiriuin.

F. g. o. Rolemann.

An die Stände dieses HcrzogthnmS Crain.



Beilage L

Wir Carl der Sechste von Gottes Gnaden Erwclter Römischer
Khayscr, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, Khönig in Germanien,
zn Castillicn Arragon, Legion becdcr Sicilien, zu Hicrusalcm, Hungarn,
Bohcimb, Dalmatien, Croaticn, Sclavonicn, Navarra, Granadcn, Toledo,
Vallcnz, Gallizien, Majorica, Sccilien Sardinien, Cordnba, Corsica,
Murcicn, Gicnniz, Algarbicn, Algeziern, Gibraltar der kanarischen- und
Indianischen Jnsclen, und Dwiiw b'iimoe, des occanischen Meeres,
Erzherzog zu Oesterreich Herzog zu Bnrgnndt, zn Brabandt, zn Mah-
landt, zu Steher, zu Khärnthcn, zu Kram, zu Limbnng, zn Lnxenbnrg,
zn Geldern, zu Würtcnbcrg, Ober- und Niedcr-Schlcsicn, zn Calabrien,
zn Athen, und zu Ncopatricn, Fürst zu Schwaben, zn Catalanicn, und
Asturien, Marggrasf des heiligen Römischen Reichs, zu Burgau, zn
Mähren, Ober- und Nicdcr-Lausnitz, gefürsteter Gras zu Habspnrg,
zu Flandern, zu Throl, zu Pfürrdt, zu Khübcrg, zu Görz, zn Gra¬
diška, und zu Arthcis, Landgraf zu Elsaß, Markgrasf zu Oristanj,
Graf zn Gozianz, zu Namur, zu Nusilion, und Centama, Herr auf
der wündischen March, zu Portcnau, zn Biskaja, zu Molins, zn Salins,
zu Tripoli, und zu Mecheln re.

Thucu Knndt Jedennaniglich für uns vnscrc Erben, vnd nach-
khombcn, daß uachdcmc von vnscrc hochgcchrtist vnd cndgeliebtigsten
Herrn Vorfahrern Khe. May. vnd Lbden: Lden: hochsccligstcn Gcdccht-
niß noch hicbcuor anß Landtssürstlichcn Disposition eine getreueste Land'
schäft unseres Hcrzogthnmbs Crain, wegen ^nno 1632, übcrnomencr
gewisser Sunrmcn Hof- und Kriegsschulden, vnd sowoll zu derer, als
auch zn nöttiger Zahlnngsbcstrcittnng Ihrer damalß gehabter eigner
Schulden, und nicht mündcr thcils zn Mitthülflichcr Unterhaltung der
kroatisch- vnd Meer Grünz ein und andere sogenannte Mittelding, oder
Manthgcfähkc cingeranmbtcr erhalten hat. Wür aus trifftigcn Ursachen
sonderlich aber zu mehrerer empor- vnd iu Gaugbriugung des iu
Vuscrn Jnncröstcrrcicherischcn Erbländern Neu ciugcführtcu Comnicrch
über gepflogene Handlung solichc sambcntliche Ihre Landschaft einge-
ranmbtc Mitteldinge abznlcsen, und zu incammcrireu bcwogeu wordcu
sehen; vud damit Ihrs getraisten Landschaft hierdurch nichts entgehe,
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womit Selbe biß aniczo obige Außlagen zu bestreiten gehabt hat, son¬
dern Jhro der Betrag dieser zn uns ncinmcndcn Btittcldingcn ohne
einiger Hindcrnuß richtig und übermässig gereichet werde, Wür vnß
dahin allergnadigst entschlossen haben, für solichc nnnmchro Würklichen
abgetrcttcne sämbcutliche Mitteldinge (nirgcndeS nichts dnnon anSge-
nomben, noch Vorbehalten) Jhro Ersamcn Landschaft zu crhaltnng Ihres
Landschaftlichen Crcdits vnd znm Behucsf deren hierunter begriffenen
Threyhcrzigen Crcditorcn ans Vnscrn aigcncn Camcral Nlanth Amb
tern daß Aegnivalcnt der realen Ertragnnß mit jährlichen Fünfzig
Tanscndt Gulden von dem Tag der bcschehcucn Abtrctt- vnd übcrncm-
bnng anznrcchncn allergnadigst crnolgcn zn laßen, vnd zur Sicherhcith,
und Vöststellnng dieses lnmli ae<pno^Ienli^ die würkliche Compvßcß
bcy vnsercn drcy NtauthAcmbteru zn Laibach Finme, vnd Triest der
gestalten zngcstanden, vnd cingcranmbct, daß soliche fünfzig Tanscndt
Gulden aus; besagten drehen Mauth Acmbtern (alles in qnartalligen
Ratis zn verstehen) nachnolgcndcrmasscn cingctheillct, vnd Jhro Land¬
schafft sowohl ans dem Laibachcr als dem Manthambt zn Finme nnß
Jedem Jährlich Sechzchen Tanscndt Gulden, zusammen also Zwcy
und Drchßig Tausend Gulden, vnd der Rest pr Achtzchcn Tausend
Gulden anß dem Mauthambt zn Triest in crstbcsagtcn quartaligen
Ratis richtig vnd ohne Abzug bezahlet, vnd abgcführct, vnd von den
bch diesen drcy Manthämbtcrn eingehenden in der Cassa befindlichen
Geldern (außer des vncntböhrlichcn Anitsvcrlaag) ehender biß nicht Sie
Landschaft Ihr Ouantnm ingnivaleiu; qnartalirtcr würde empfangen haben,
nichts erhöben, zn solichen Ende, Jhro Ersamcn Landtschafft besonder»
Kassa-Schlüssel eingcantwortct werden, vnd derselben freystchcn solle,
was für Knbseela Sic zu Besorgung der Oompo.^er- vnd der Btitsspöre
beh denen Kassen der obigen drcy Mauth Acmbtern benennen wolle.

Vnd obschon an der Znlünglichkcith dieser drehen Mauth Acmbtcr
vndihrcn Filialen zur guugsambcn Bezahlung obiger aßignirtcn ^e<pii-
ualenwumm keineswegs zn zweifeln steht, Wür doch ex --npinnibiin-
clanli Wcithcrs dahin gnädigst gewilligct haben, daß in Oa>n neee^^i-
tali.<, vnd bcy sich craigncndcn Fahl eines wahren Abgangs, oder vnzn-
länglichkeith die Sicherheit des Eompoßcß auch bcy einem andern sichern
Caimneral l'umlc> Jhro Landtschafft i>ro exlxentia rei, <-x nuno pro-
luno ricibüjyiaril- et eunlualil>'r hiemit zngcstanden sein, allcrmasscn dann
Vnser gnädigster intention vnd Willen dahin anzihlct, daß Jhro Landt-
schaft obiges Ouanluni ae^nivalen^ dcrn fünfzig Tausend Gulden etnun
tempore Oalamitc^n, als zu Pest-Kriegs - vnd dergleichen bctricbtcn
Zeiten intexraliter vergnettct werden solle.

Wir vertrösten Sie Landtschaft anbcy anß Landtsvätcrlichen Cle-
menz vnd Milde hiermit gnädigist, daß wür ohne crhöblichen Brsachcn
mit Steigerung der Mauth re^peeln deren Inländischen productjoncn,
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vnd einführenden Consummo-Waarcn so leicht nicht fürgehen, sondern
derselben alle thnnliche crlcichterung diesfahls angedeihcn zn laßen gnä-
digst gedacht seyn werden.

Darndtgegen versehen wär vnß allerdings, wollen vnd befehlen
hicmit absolulo so gnädigst als ernstlich, daß Sie Ehrsambe Landt-
schasft solichc Ihrs eingeranmbtende Acqnivalent-Gelder zn kheincm
andern Zihl vnd ende, als zu Bcstreittung deren darauf haftenden
cingangsermelten Oneruin bcy schwerer Vcrandtworttung vnd von vnß
in wüdrigcn Vorkherendcn Anderen Disposition verwenden, dahero
über die Berwendung genaue jährliche Rechnungen an vnscre Inner-
öfter. gehcimbe Stelle, wclliche solichc sodann unserer darinigcn Kam-
mcr zu communiciren hat, zu legen gehalten, vnd verbunden seyn solle.
Worbcy wur indoch Sie Ehrsame Landtschafft hicmit Schlüßlichcn
gnädigist versichern, daß diese Neue Handlung denen Vorhängen Jhro
ertheilten Landesfürstlich: Jndultis, vnd Einwilligungen kheincr Dingen
derogirlich, sondern vbermeldteS derselben cingeraumbte Acquinalcnt
nur per INOÜUNI 8iirroxa>i anzuschen, nnd zu halten seyn, zu welchem
Ende also Jhro Ehrsamen Landtschafft gegenwärtiges von vnß eigen¬
händig unterschriebenes auch mit vnserm Khay. vnd Landtsfürstlichen
Jnsigl gefertigtes Aßccurations Instrument zugcstellt worden ist.

Geben in Vnscrcr Hanpt vnd Residenz-Statt Wien den Ein vnd
Dreißigsten Mouaths Tag January im Sübzehen hundert acht vnd
Zwanzigsten, Pnscrer reiche des Römischen im Siebzehenden, deren
Hispanischen in Fünff vnd Zwanzigsten, deren Hnngarisch vnd böheim-
bischen auch im Sibenzehenden Jahre.

PH. Ludw. G. v. Siuzendorff m. p.
Ih. G. v. Seilern m. p.

munclulum 886. 6868. et 68t1l.

U.'^e8t8ti« prnstliiim.

Johann Christian Schar m. p.
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sä Buch-Nr. 16.295 äe 1841. Beilage L.jl. sä Nr. 93.

Ä !l 8 IN e i 8
über -ie auf -en Hainen -er Landschaft in Krain vormals gelauteten, in Folge der aller!). Entschließung vom 16. Jänner 1841 den krainischen Herren Ständen in das Eigenthnm Anerkannten

öffentlichen Fonds - Obligationen der ältern Staatsschuld.

Summe . . I 65665

Schreibe klink unck Leekrix Innsenä seeks Lnnckkit flink nnä seekri^ Gulden in öffentlichen Fonds-Obligationen.

L. -8. K. k. Jllyr. Provinzial-Staatsbuchhaltung. Laibach am 7. Februar 1842.



sc! Buch-Nr. 16295 cflZ841. Beilage 6 all Nr. 93.

Ä II 8 weis
über die uns der vormaligen ständischen Domestical-Hanptcajse in dem Jahre 1806 an den Oberlaibacher und Planinaer Straßen-Constructionsfond geleisteten— in Folge der a. h. Entschließung vom 16. Jänner 1841 den krain. Herren

Ständen zurnckznvergätenden — laut des h. Hosknmmer-Decretes vom 12. September 1841, I. 32643, Gub.-Int. ststo. 15. October ea, Ar. 26407, nach den Bestimmungen der a. h. Entschließung vom 7. Juli 1824, wegen Befriedi.

gung der Vomestical-Gläubiger des Straßen-Constrnctionsfondes redncirten Vorschußbeträge.

Gegenstand der Forderung

AnmerkungIn dem Monate Vom Monate
Detnil 8

und Jahre und Jahre Einzeln Zusammen
Datum fl. i kr. dl.fl. 1 kr. chl.

238 kr.
Mai 1814

4281

11.107 20V'

. 15.627 fl. 37 V. kr.Zusammen

d. h. Levksrelm iLusevä neW künstelt sieden uvä fnnkrig Gulden 44-'. kr. Conv.-Münze.

K k. Jllyr. Provinzial-Staatsbuchhaltung.

In
Metall - Münze

fl. 26 V.

Diese rcducircn sich nach dem zur Zeit der in
Vancozettcl geschehenen Anlage bestandenen Geld-

Kurse

«ub

Journal-

Irt.

50'4

vermöge der Verordnung
der ständisch vcrordnetcn-

Stelle

Letrag im veun-
werthe der üanco-

zrttei

^"fö flT^Ö

Sind hieraus laut der stand. General-Ein¬
nehmeramts - Hauptcaffe - Journale vorgc-

schossen worden

Von den eben aufgeführten verzinslichen Vorschüssen wurden in Folge der a. h.
Entschließung vom 7. Juli 1824, eröffnet mit h. Hofkanzl.-Decrete vom 9. September 1824,
Z. 27092, Gub. - Circ. - Verordnung vom 2. April 1825, Z. 3416, wegen Befriedigung -
der Domestical-Gläubiger des Straßen - Constructions - Foudcs an den an die Stelle des
ständischen General - Einnchmeramtcs getretenen flämischen Provinzialfond an Interessen
berichtiget, und zwar:

a) Für die Zcitpcriodc seit 14. Octobcr 1809 bis 15. März 1810 nach dem Nominal-
wcrthc, und der ursprünglichen Verzinsung mit 792 fl. 30V. kr. in Bancozetteln, oder
reducirt nach dein Kurse des halben März-MonatcS 1810 ä 332V« ob 5 Monaten
und 2 Tagenmit. .....

b) für die Zeitpcriode seit 16. März 1810 bis Ende
nach dem redncirten Capitalsbetrage im ursprünglichen Ziuscn-
betrage ob 4 Jahren, 2 Monaten und 15 Tagen mit

o) für die Zeit seit 1. Juni 1814 bis Ende April 1825 nach dem
redncirten Capitalsbetrage und der ursprünglichen Verzinsung ob
10 Jahren und 11 Monatenmit.

Laibach am 7. Februar 1842.



Post-Nr.

nä Buch-Nr. 16.2953 o 1841. Beilage v.

Äu 8 mel 8

all M. 93.

über die von -er Landschaft in Kram in den I. 1806 und 1807 bei dein Oberlaibacher und Wlauinaer Straßen-Constructionsfonde, als einen Fond für Contributions-Abschreibungen fruchtbringend angelegten, von den krainischen

Herren Standen in das Eigenthum angesprochenen Activ - Capitalien.

Anmerkung

Von den nebenaufgeführten Obcrlaibacher und Planinaer Straßen - Constructious-
Capitalicn wurden in Folge allerh. Entschließung vom 7. Juli 1824, eröffnet mit h. Hof¬
kanzlei-Decrete vom 9. Sept. 1824, Z. 27.092, Gub.-Circular-Verordg. vom 2. April 1825,
Z. 3416, wegen Befriedigung der Domcstical-Gläubiger des Straßen-Constructions-Fondcs
an den an die Stelle des ständ. General-Einnchmcramtcs getretenen krainischen Provinzialfond
an Interessen berichtiget, und zwar:

n) Für die Zeitperiode seit 14. Octobcr 1809 bis 15. März 1810, nach dem Nominal-
werthc und der ursprünglichen Verzinsung ob 5 Monaten und 2 Tagen, 506 ff. 40 kr.
in B. Z., oder rcducirt nach dem Curse des halben März-Monates 1810 s 332^
mit 152 fl. 26'/. kr.

I>) Für die Zeit seit 16. März 1810 bis Ende Mai 1814, nach dem
reducirten Capitals - Betrage und der ursprünglichen Verzinsung ob
4 Jahren 2 Monaten 15 Tagen, mit . . . . . 2910 „ 50 „

c) Für die Zeitpcriode seit 1. Juni 1814 bis Ende April 1825, nach
dem reducirten Capitals-Betrage und der ursprünglichen Verzinsung
ob 10 Jahren 11 Monaten, mit .... . 7550 „ 52'/. „

Zusammen mit . . 10.614 fl. 9 V, kr.

Schreibe: Lilf Irnsenä künf Luuäert Lckt nnä Lvaurix Gulden 4'/. kr. Conv.-Münze.

8. K. k. Jllyr. Provinzial - Staatsbuchhaltung.

Laibach am 7. Februar 1842.



Post-Nr.oct Buch-Nr. 16295 6s 1841. Beilage L. sä Nr. 93.

Ä ii s m e i 8
über die aus der vormaligen ständischen Domesticalfonds - Hanptcaste in den Jahren 1807 nnd 1808 an den krainischen Vavigationsfond geleisteten, in Folge der a. h. Entschließung vom 16. Jänner 1841 den krain. Herren Ständen

zurnckzuvergntenden, laut des h. Hofkammer-Derretes vom 12. September 1841, L. 32643, Gnb.-Intim. äöo. 15. October « a ,Vr. 26407, nach dem Kurse des Marmont'schen ^rrete vom 6. Mär; 1810 redncirten Vorschußbeträge.

AnmerkungGegenstand der Forderung

1

dto. für die Wasserbauten am Save-Strome2 dto.

dto.dto. dto.3

dto. dto. dto.4

für die Kunstarbeiten bei dem Littaier Straßenbaue5 dto.

dto. dto.6 dto.

7

8

Summe . Schreibe: Vierredn iLMsenä rvei kuvckert

dto. zur Ballendung der Kuustarbeitcn an der mit der Navigation
verbundenen Littaier Straße

Der nebige Betrag reducirt sich nach dem Marmont'¬
schen vom 6. März

dto. zum zu Heuankaufe für die angetragene Schiffzugsstation zu
Dourizhof .........

Hierauf sind laut der ständischen General - Einnchmeramts-
Hauptcaffe - Journale vorgeschofscn worden

Der krainischen Navigationsfonde zur Herstellung des krainischen
Grabens am Save - Strome, dann zur Sprengung des Kanals
am Neuriugen ........

UkM Ullä äreissig Gulden 10 kr. Conv.-Münze.

L,. 8. K. k. Jllyr. Provinzial - Staatsbuchhaltung.

Laibach am 7. Februar 1842.



'are-M

ml Buch-Nr. 16295 cio 1841. Beilage sä Nr. 93.

Gegenstand
Anmerkungder

Forderung
Einzeln Zusammen

45 6888 45 118051

7734 50 1659, 12 2

1012715 10196 32 1

11760 59 11760 592 2

7854 33 2 786233 2161422

4897133 10734 2 3

18 3

fl. !kr

98157 43 1 99810 32 2 3423511
! !

vorn Monate
und Jahre

nach dem
Nennbeträge
in Ranro-
Zrttrtn

1360^32

37341
!

1112649^

ZU
Proc.

51

4919 36

6555 44

Mithin zeigt sich im gegenseitigen Vergleiche der aus
der krainischen Domestical-Caffe bedeckte Abgang

in

Lonn.-Münze

6189

13512^ —
24152! 1

23165

Vermöge der Abschlüffe der vormaligen kram. Domestical-
sonds Hauptcaffe betragen

rcducirt nach dem französischen
vom 6. März 18 IN

10682, 2

krainischen Herren Ständen zurnckzuvergutenden, lant des h. Hofkammer-Decretes vom 12. Sept. 1841, I. 32.643, Gnb.-Iutim. 6c!o. 15. Vctober e. s., I. 26.407, cnrsmäßig rcducirten Vorschußbeträge.

6888

7734 50

A » 8 M el 8
über die aus der vormaligen ständischen Domcsticalfonds-Hauptcaste in den Jahren 1800 bis einschließig 1808 an den Krainischen Militär-Neqnarticrnugsfond geleisteten, in Folge der allcrh. Entschließung vom 16. Jauner 1841 den

618915 —
! !

^15278 15 1

2316518 3

Vermöge der rechnungsmäßigen Abschlüsse, rcsp. Präliminar-
Systeme, der krain. ständ. Domestical-Hauptcassc von den I. 1800
bis inclus. 1808 und der besonder» liquidationsmäßigcn Nachwei¬
sungen betrugen in der gedachten Zcitpcriode die gcsammtcn Empfänge
des krain. Militär-Bcquarticrungsfondcs . 65.575 fl. 21 kr.

die gesammten Ausgaben in eben dieser
Periode aber 116.614 „ 33V« „

combinando daher der eigentliche Abgang . 51.039 fl. 12 V« kr.
wovon jedoch der im I. 1807 auf Ankauf
und Adaptirung des Dreo'schen Hauses zur
Herstellung eines k. k. Militär - Knaben-
Erziehungshauses re. verausgabte Theil-
bctrag pr 16.804

in Folge des h. Hofkanzlei-Decretes vom
7. Dec. 1808, Z. 23.022 (Gub.-Nr. 12.245),
zur Ansprnchsnahmc nicht geeignet erkannt
wurde, und die aus ständ. Mitteln erfolgte
Bedeckung daher über Abrechnung der letzten
Summe sich nur auf .... 34.235 fl. 11V« kr.
in Banco-Zetteln entziffert.

Schreibe: Lvei nllck Lvaurig lausen«! Lvei Hunäeri künk unä Dreissig Gulden 18 kr. in Conv.-Münze.

L. 8. K. k. Jllyr. Provinzial-Staatsbuchhaltung.

Laibach am 7. Februar 1842.



sei Buch-Nr. 16.295 6« 1841. Beilage sä Nr. 93.

Ausweis
über die aus der vormaligen ständischen Domesticai-Hauptcasse bis zum I. 1809 verausgabten, nachhin au das hohe Äerar eingezahlten — in Folge der a. h. Entschließung vom 16. Jänner 1841, und des hohen Hofkammrr-Derretes

vom 12.Sept. 1841, L. 32.643, Vnb. - Intim, Mo. 15.October e. g., I. 26.407, den Herren Ständen in Krain zurückzuvergtttenden Privat-Schuld-Eapitalien.

Anmerkung

2007 11 1

78 34 —

4166 17 1

6853 ,42 —
! I

1 _ Die neben ausgcwiescncn unverzinslichen Darlehens-Reste wurden
!in Folge h. Gub.-Verordnung vom 16. Dec. 1830, Z. 28.364, bei
fdcr krain. k. k. Staatscinnahms - Casse vorgeschrieben, und in den
bewilligten Ratenzahlungen bis zum I. 1837 insgesammt berücksich¬
tiget; die Liguidirung und zugleich Redncirnng derselben gründet sich
lauf den in diesem Belange an die k. k. Landesstcllc unterm 12. März
/1829, Z. 6521 <Ia 1826, erstatteten Bericht.
i Laut der Protocolle der Verisicateurs der Domaincn, ürlo. 28.
/Nov. 1811, wurde die nebenstehende Schuldsorderung zur Zeit der
^Occupation des Landes Krain im I. 1811 liqnidirt und während der
/französ. Machthabung bis Juni 1814 bis auf den Rest pr. 778 Fr.
! 73 Ctm. oder 301 fl. 9 kr. in C. M. eingebracht, dieser letztere Betrag
/aber in Folge der Gub.-Vcrvrdnung vom 24. August 1,821, Z. 11.055,
imit den mit dem Berichte vom 8. Mürz 1817, Z. 902, nachgewie-
lsenen Domainen-Burcaux-Rückständen von der k. k. Kreiscasse in
lAdelsbcrg unterm 29. März 1822, -mb Journ.-Art. 10, an die k. k.
/ Staatscinnahms - Casse abgeführt.
, In Betreff dieses Darlehens - Restes pr. 840 fl. B. Z. walten
i ganz die ml Post-Nr. 2 angeregten Verhältnisse ob u,nd der nach der
sReoccupation Jllyrien's noch rückständige Betrag pr. 203 Fr. 16 Ctm.
/wurde im neben reducirten Betrage pr. 78 fl. 34 kr. C. M., vermög
lJourn. der k. k. Kreiscasse in Adelsberg, «ub Art. 10, unterm 29.
/ März 1822 an die k. k. Staatscinnahms - Casse abgeführt.
> Dieses Darlehen wurde unter demselben Sachverhalte, wie Post-
Nr. 2, während der französ. Regierung bis auf den Betrag pr. 520 Fr.

f 28 Ctm. cingcbracht, dieser Rest aber gleichmäßig vermög Journ. der
/Adelsberger Kreiscasse unterm 29. März 1822, -mb Art. 10, im
l reducirten Betrage pr. 201 fl. 19 kr. C. M. an die k. k. Staats-
! einnahms - Casse abgcführt.
! Dieses Darlehens-Capital wurde über die dießämtl. Liquidation
l und Redncirnng äüo. 31. Dec. 1835, Z. 4879, in Folge der ist Gub.-
/ Verordnung vom 6. Juni und 14. Sept. 1836, Z. 12.140 u. 21.620,
.) bei der k. k. krain. Staatscinnahms - Casse vorgeschricbcn und unterm
i 16. August 1837, -mb Journ.-Art. 630, dann 8. Jänner 1838, 7.
l Jänner 1839 und 10. Jänner 1840, Journ.-Art. 132, 138 u. 143,
/in den bewilligten Theilraten berichtiget.

Das Neustadtler Krcisamts-Gebändc, zu dessen Erweiterung
/mit Bezug auf die Hofkammer-Vcrordnung vom 11. Februar 1829,
iZ. 2940 (Gub.-Nr. 4177), von Seite der Stadtgcmcinde zu Ncu-
sstadtl ein Grnndterrain dem Aerar unentgeltlich abgetreten wurde,
/steht in der unmittelbaren Verwaltung des Cameral-Aerars, und es
t wurde gegen das Eigenthum desselben weder von Seite der Stadt-
I gemeinde noch von den Herren Ständen Krain's je ein Ansprnchs-
/ recht erhoben.



Post-Nr.
Numeruseurrenr.

Gegenstand der Privat-Schuldsorderung
und

9tam en des Schuldners

Laut der stand. Hanptcaffe-
Journale beträgt das Erfolgte Darlehens - Capital

der

Anmerkung

Die vollständige Austragung dieses Eigcnthums steht mit Bezug
ans das weitere h. Hofkammcr-Dccrct vom 4. Dec. 1841, Z. 41.942,
Gub.-Nr. 33.042, im Vcrhandlnngsznge.

Die neben angeregten, dem Laibacher Stadtmagistrate zur Er¬
bauung der Fleischbänke darlehensweise aus der vormaligen ständischen
Domcstical-Lasse geleisteten Vorschüsse im Nominalbetrag pr. 5677 fl.
25'/, kr. wurden in Folge der Hofkanzlci-Decrete vom 25. Juli 1822,
Z. 19.270, Gub.-Intim, Mo. 9. August e. g., Z. 9594, nach den
resp. Cursen in Metall-Münze, und zwar der Teilbetrag sub s)
pr. 3700 fl. — da zur Zeit der Erfolgung noch kein Curs bestand,
ganz in Metall-Münze — die Thcilbcträge >ub b) pr. 1699 fl. 40'/, kr.
nach dem Curse vom Monate Octobcr 1799, ä 111 st^ °/g mit 1522 fl.
5 kr. — und jener mib o) pr. 277 fl. 45°/, kr. nach dem Curse vom
Monat August 1801, s 116'^ "/<> mit 238 fl. 25 kr. C. M., mit
Berichte vom 20. Jänner 1824, Z. 1276, liquidirt.

Die Berichtigung dieses ganzen Forderungs-Betrages geschah,
und zwar:

a) an den krainischcu Provinzialfond unterm 3. Sept. 1824, sub Journ.
Art. 137,mit. 1460 fl. 30 kr.

b) an die k. k. krain. Staatscinnahms-Lasse unterm
8. Mai 1829, «ub Journ.-Art. 254, mit . 1000 „ — „

und unterm 30. Sept. 1836, sub Journ.-Art. 716, mit 3000 „ — „

Zusammen . . 5460 fl. 30 kr.

in Conv.-Münze, und zwar in Folge der obigen Hofkanzlei - Verord¬
nung ohne Verzinsung.

so liquidirt sich der eigentliche Forderungs-Anspruch der krain. Stände an die ältern Privatschuld-Capitalien auf

Das sind: lieun Iau8ellä VierkuMert Lia uack küulriz Gulden 48st, kr. in Conv.-Münze.

9451 48

L,. 8. K. k. Jllyr. Provinzial - Staatsbuchhaltung.

Laibach am 7^. Februar 1842.



Post-Nr.

Beilage H

Haupt - Ausweis
über den Stand der krainisch - ständischen Domestical - Capitalien und über den hievon jährlich entfallenden Interesten - Betrag.

Denenuung
der

krainisch - ständischen Domestical - Capitalien
Anmerkung






